
Erster Anhang.

Über das Recht derjenigen Personen , welche eigne
Wechsel ausstellen können oder nicht.

Vo »

D I - L. E . Püttmann.
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e^ ) er fähig ist , Contrakle zu schließen und sich da¬
durch gegen andere verbindlich zu machen ' , der kaauder
Regel nach auch dem Hauplcontraktdie Wechselverbind¬
lichkeil hinzufügen oder eigne Wechsel ausstellen
dahingegen sich nicht behaupten lasset , daß alle diejenigen,
welche eigne Wechsel von sich zu geben berechtiget sind,
auch in das lraßirte Wechsel - Negotium sich einlas¬
sen könnten b ) ,

a ). Dafi also <o wenig Blödsinnige , als diejenigen , welche von
der Dbri ^keit vor Verschwender erkläret worden , es möchte
denn so viel letztere hetrift , deren Vormund den Wechsel
mir unterschreiben ,) wechselfähig seyn , verstehet sich von selbst.
S . Io . Büchner üjss . äs Iltis , gui cainbralUor so obligars
^ollunt . 6 iets . 1778'

d . ) S , I . G . Siegels 6 orx . iur . oamlr . lom . I . Z . u . f.

2 .

Da das Wechselgcschäfte hauptsächlich die Beförderung
des Kredits und der Handlung zum Entzweck hat , so können
an den mehrrsten Orten Kauf - und Handelsleute diejeni¬
gen , so Handel und Wandel treiben , ohne Unterschied
des Alters und Geschlechts , eigene Wechselbriefe von
sich geben , dergestalt , daß auch die Weibspersonen,
welche Kaufmannschaft treiben a ) , davon nicht ausge¬
schlossen sind , und dazu nicht einmal dle Einwilligung
ihrer Ehemänner oder Geschlechts - Vormünder nö-
thig haben.

») Hierunter sind aber nicht die Eheweiber der Kaufleuks , son¬
dern nur diejenigen Weibspersonen zu verstehen , welche in
Ihren eigenen Namen Handel treiben , ^ der mit andern in
einer wirklichen Handlungs Gesellschaft stehen . Im äur . Uubse.
Ul . 6 : 2l . wird eine Kaufmanns Frau also beschrieben:
Eine Kauffrau ist , welche aus - und einkauft , offene Laden
und Fenster hält , mit Gewichte Wgagr , Magß unt> Ellen
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aus - und eknlbkegek und mißt t »vomki auch die Hamburger
Statuten II . 8 - I übereinkoinmt - S . l .i . HCllbk .̂ dl Oa«
>xor msrcacrix slt st ^ ro ^ rls äioatur ? j/ ^ rAsat . i6zy.
I/ips . 1717 . t^rzsnt . 1748 ) 0 . H . äs soelstat«
MLrriii st vxorid msreatar . Oostt . 17/8 - und i - 6 .
s^VI8st ?0ki ? sto I^smina rnsrcatrios , LntLon . 1779 ES ist
aber hietbel voraus zu sehen , daß der Wechsel über ein
Handelsgeschäfte oder zum Behuf der Handlung ausgestellt
worden feye , welches jedod so lange , bis das Gegentdell ^
erwiesen , vermukhet wird . Ja nach der Leipr . W O - § - 2.
kann eine Frau , welche ihre eigene Handlung treibt , kn Han-
de !s - Sache -' sich auch für and re verbürgen , und dawider
den Vellctanklchen Rarbschluß nicht anziehen, wenn ste gleich
dessen zuvor nicht erinnert , noch dcmlcl en von ihr entsagt
worden . Mehrere hierher gehörige Falle sind i» meinem
Anm - über die L . W . O . x . 6 . u . f. erötert Die Braun¬
schweig W . O - ^ert . H. sagt überhaupt : Es sollen alle und
f - de , so Wechselbriefe ausgeben , — sie sein Männlich - ober
Weiblichen Gkstlechts , an die W . 2? . gebunden sevn S.
ir HVkch.lssÜV8LlI äs axo . 8cti . Vsllsi . st nutli . 8i gu»
mul . in cnmb . iur . Lrunsn . csssnnts Oost . 1778 Eben-
desselb n Verlach ein s Beweises , daß auch gegen verjährte
Wechsel die Einrede deS Velleian . Rarhschlusses und der Air- . -
tbentik 8i gua mul . nach der Herzoglich - Braunschweigischen
W . O - nicht zulaßig sev . Braunschwekg 1788 - ( vcrgl . Preuß.
Landrccht Th . II Tjt . VIII . § . 48g . — 49 ) . 724 . 725) .

Z.
Was aber diejenigen Personen , so keine Kaufmann¬

schaft treiben , betrift , so sind die Wechselordnungen in
Bestimmung der Wechselfahigkeit ungemein verschieden.
Die Verfügungen aller fremden Wechselordnungen hier
anzuführen , würde thcils zu weitlaustig , theils unmög¬
lich seyn . Wannenhero man sich in vorkommenden be¬
sonderen Fallen aus jedes Orts oder Landes Wechsel¬
ordnung oder andern Gesetzen unterrichten muß , welche ^
Personen daselbst wechsclfahig seyn , oder nicht . Die
meisten W O . kommen darinnen mit einander überein , daß
nicht Handlung treibende Weibspersonen , Geistliche,
Soldaten , Bauern , Minderjährige , und diejenigen,
so noch unter väterlichen Gewalt stehen , nach W R.
sich nicht verbinden können.

a) Welche Personen irr den Preuß - und Brandenburg , Lan-
dey Wechsel ausstellcn können oder zftcht , zeiget das all ^c-



meine Landrecht für die Pr russischen Staaten Th . 2 - ttt.
VIII . § . 715 . x . 482 . u . f.

4 .

In Chursachsen u ) sind eigene Wechsel von sich zu
geben nicht fähig i . ( außer Kausteute ) alle diejenigen,
so das 2F . Jahres es Atters noch nicht erfüllt haben b) ,
2 . Weibspersonen ^bso keine Handlung treiben , Z Geist¬
liche e) , 4 . die zu Leipzig und Wittenberg befindlich
und dem Wissenschaften obliegenden Studiosen , 5 ) Un-
terofficiers und gemeine Soldaten , so noch wirklich in
Kriegs - Diensten stehen , 6 . Bauern , in so ferne sie
nicht zugleich Handlung treiben , oder andere , als
Bauer -- Güther in Pacht haben cl ) , 7 . Söhne , so noch
in väterlicher Gewalt stehen e) , daferne sie nicht ein
peculium eustrsnss , quasi castrenss oder aäuenti-
lium IrreZulare besitzen.

» ) S . b . Anh . z . E . P . O - § n . und dieMandaie , welche un¬
ter den Beil z . E . P . O - na 12 . 25 . 26 . nnd 27 . Vorkom¬
men tngl dass Mandat v . 18 Marz 1727 . in 8 . 6 . V . II - x.
ilZv . u . d . Ordonanz v . I . 1752 - § yg . lö . 1 . 1. x - rrI ? -

b ) Wenn jemand gleich osniam setatis erlangt hat , so wird
er dadurch nicht fähig , Wechscldriefe auszusiellen S . die
Churs . Vorm . Ordn - v . I . 1782 . Kap . 19 . § . 4.

c) Kanonkct aber , als welche von den Kooststorrils nicht kon-
flrmirt werden , können allerdings Wechsel von stch stellen.
S . I . k*. mvidll älss . äs clsrico camblants . , § IA . und
des Herrn . Geh . Raths Klein Annalen der Gesehgeb . und
Rechtsgelehrsamkeit in d . Pr . St . z . V . x . LZ2.

ä ) Im II . § . des Anh . z . E . P . O . heisst es zwar überhaupt
oder Gücher pachten . Aus dem Mand . vom l6 . Nov . 1776.
wegen des Wcchsekvcrfahrens in d . Markgrafth . Oberlan-
siH aber § . 2 . ergiebt stch , das Tauern , ss nur Bauergü-
ther pachten , keine Wechsel ausstellen können ; und da man
bei Abfassung dieses Mantats die Absicht gehabt , so viel
möglich eine Gleichförmigkeit zwischen dem Chursächs . und
demOberlausih , Wechsclrechre zu beobachten , so ist nur angezogene
Dispostrion allerdings auch in Chursachsen anzuwenden.

») Wie solche am'geboben werde , davon sind die Ausleger über
die » ist . I . ik I . Vit . 12 . und 1 . W . HilLk äs
äiZnitLt guat libsrant » patr . ^ otezt . Vrano 17^ 7 . nachzu-
sehen. Tie blosse Toktorwürde hebt die väterliche Gewalt



nicht an ? G dlXXOXXX ? änks . x . - 6. rmb
X ^ L!8 "l'XXX XnäiAnifL5 äootorLlis stiium a xatria Pvty-
«t ^ce lideret ? Xch « . 172z

F-

Die Oberoffziers anlangend , so ist denselben zwar
in den Rescript v . 27 May 1725 . E . I . ioZy.
Wechsel von sich zu stellen nachgekax ^ . Allein in dem
neuerlichen Mandat v . § . Apr . 178Z , die Abstellung
des Schuldenmachens bei der Armee betr . ist verordnet,
daß niemand einen Kapitain in der Armee , wenn der¬
selbe zu Bestreitung seiner Wirthschaft ein Kapital von
Einhundert Thalern , oder zu Unterhaltung und vortheil»
Hafter Beförderung der ihm auf Gewinn und Verlust
übertragenen Kompagnie - Wirthschaft ein größeres von
zwei bis höchstens Dreihundert Thaiern darlehensweise
aufzunehmen genöthlget wäre , dergleichen anders , als
mit Vorbewußt und ausdrücklicher schriftlicher unter
das Schuldbekenntniß zu bringender Einwilligung
des Regiments Kommandanten vorstreken , einem Sub¬
altern Officier aber ohne gleichmäßige schriftliche Er-
laubniß des Regiments - Kommandanten irgend etwas
an Geld oder Maaren darleihen und borgen soll , unter
der Verwarnung , daß demjenigen , so ohne Beobachtung
dieser Verordnung Gelder darleihen oder Maaren kre-
ditiren würde , zu den von ihm gethanen Vorschuß nicht
werde verholfen werden a ) .
») DketeS bestätiget auch das Kriegsgericht- - Reglement v»

I . 1789 . S . den Anhang X2 . X.

6 .
Nach der neuen Augsb . W . O . Kap . I . § . 2.

ist jedem , welcher sonst nach gemeinen Rechten zu kon-
trahircn fähig ist , auch W ^ chselbriefe auszustellen und
nach Wechselrecht sich zu verbinden erlaubt . Doch sollten
diejenigen Bürger und Inwohner , welche weder von
einer oder der andern Stube a ) , noch dem Stuben-
mäßigen gleich geachtet , weniger dem Raggionbuch
einverleibt sind , wenn sie Wechsel ausstellen , solche
zuvor in einem Bürgermeisteramt vorweisen , und mit



dessen Unterschrift bestätigen lassen , wobei denn dem Bür¬
germeisteramt oblieget , dem Wechselaussteller die Wich¬
tigkeit und Folgen der Wechselverbindlichkeit genugsam
zu erklären . Würden aber solche Personen ohne Bür¬
germeister -amtliche Genehmigung Wechselbriese auöstellen,
so soll darauf nicht nach Wechselrecht sondern nur als
auf einen gemeinen Schuldschein erkannt werden . Auch
sollen diejenigen Weibspersonen , welche nicht selbst Han¬
del und Kaufmannschaft treiben , die Minderjäh¬
rigen , welche nicht eigene Handlung lmst oder ohne
Kompagnons ) führen , vom Wechselrecht ausgeschlos¬
sen seyn.

») Das Wort Stube  bedeutet zu Augsburg , dem Vrrncb-
- men nach , so viel , als die Börse ; den Htubenmäßig' N aber

werden daselbst gewisse Klassen v n Einwohner aleich geartet.
Das Raggionbuch soll das . Verzeichnis der Slubenmäßigen
Personen seyn-

7-

Die Nordhaus . W . O . n ) besagt von der Wechselfä¬
higkeit der Weibspersonen , der Minderjährigen mid
der noch unter väterlicher Gewalt stehenden Personen
folgendes:

Go dies die Weibskeute befrist , wenn solche mit ihren Vor¬
munden einen Wechsel von stch stellen , bat derselbe die Kraft
einer Obdgarivn , aber nicht den Effekt eines Wechsels , und
kann dieselbe dieserwegcn nicht in Arrest genommen werden,
es wäre denn , daß sie für sich Handlung triebe . Auf gleiche
Weise toll es auch mit jungen Leuten , welche noch unter
der Vormnndschaft sind , gehalten werden . Die Wechsel der¬
jenigen aber , welche noch unter väterlicher Gewalt sichen, sind
ganz für null und richtig zu achten.

») 2n der vierten Uhlischrn Fortsetzung. S . llo2.

In wie ferne die noch unter väterlicher Gewalt sich bessn-
d enden Personen nach gemeinen Rechten vor Wechselfähig zu
achten ferm , hanget von der Beschaffenheit des Haupikon-
trakts weshalber ße stch zugleich nach W . R . verbindlich ma¬
chen wo lim , ab . Dem « wenn sie jenen gültiger Weise eingL-
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Heu können , so ist kein Zweifel , daß sie sich dieserwegenfwenn
sonst kein Hindernrß vvrhanden ) auch nach WechselrechL ver¬
binden können . Daferne aber von einer solchen Person
ein Darlehn ausgenommen , oder ein anderer ihr nicht
erlaubter Handel eingegangen und darüber ein Wechsel
ausgestellt worden , so fallt mit dem Hauptkorttrakt ohn-
streitig auch die Wechselverbindlichkeit hinweg a ) .

S . Id I . XNOKR . äs üliokam. cLmdiLnt. Hai . 17^4.

9-
Die Frage , ob der von einen Minderjährigen aus¬

gestellte Wechsel durch einen Eid oder die hinzugefügte
juratorische Klausul kräftig und verbindlich werde , wird
von den Auslegern verschiedentlich beantwortet . I . G.
Siegel in der Einl . z . W . R . I . 2 . »Z . tritt der verneinen¬
den Meinung bei , und erklärt die bekannte d^utlr . 8a-
ernm . xub . 6 . si n6u . ven6 . von dem Falle , wenn
ein Minderjähriger eine in Rechten nachgeiassenene
Handlung unternimmt und vermittelst Eides bestärkt.
Da aber die Absicht bei Abfassung dieses Gesetzes ohn-
streitig dahingegangen , daß auch ungültige Handlun¬
gen eines Minderjährigen durch den hinzukommenden
Eid bestätiget und bei Kräften erhalten werden sollten,
s ) so scheint allerdings die bejahende Meinung obiger
Frage dem Sinne der angezogenen gemäßer zu
seyn k ) . In Chursachsen verordnet jedoch das Mandat
vom 2r . April 1724 . ( unter dem Beil , zur E . P . O.
x . 189 ) ' das Gegentheil.

a) S . Lei . guaest . ^>. 90 . unb I . 6 . von
Ouistorp Bcltr . 1' . H . x . 1 ^4.

b ) LLktLII Oecon . îur . 669.

IO.

Eben die Ursache , weshalber Minderjährige von
Uebernehmung der Wechselverbindlichkeit ausgeschlossen
werden , nämlich die Sorge für die Sicherheit und Er¬
haltung ihres Vermögens , hindert auch Vormünder,
Mündelgelder auf bloße Wechsel auszuleihen . Wenig¬
stens gehet ein Vormund am sichersten , wenn er die ihm



dazu .vorkommende Gelegenheit zu vorderst denn Rich¬
tern nnzeigt , und es dessen Entschließung überläßt,
im maaßen er außerdem , wenn das Geld verlorm
ginge , dafür allerdings würde haften müssen a ) .

») Andere Meinung scheint zwar E . F . Hommel in Rbnx ».
ods . 462 - gewesen zu ftvn . Allein zu geschweige » , dass sol¬
che der Rechtsähnlichkeit nicht gemäß seyn dürfte , so besagen
auch verschied ne L .nbesgefttzc das Gegenrhcil . .S . das
Al 'gemeine Landr . für dir Preußischen Staaten , Tb - 7 - S.

ü . 8 . r 89 - § - 46 ? . u . ft tngl . die Würrrnh.
. Donm nd Ordne -( in C - Elsässers Beiträgen z >.m Kanz-

teiwesen . - S . sZ-2. -In der Churs . Vorm . Ordn . Kap - 1Z.
§ Z. beftt es hiervon : Cs sollen auch Vormünder sich alles
Afthfts b .-mühen ^ und der Richter selbst dcnür sorgen , da¬
mit das vorhandene Geld der U münkigen entweder aufnutz-
harcn Grundilüchen angelegt , oder auf gertchrlicte Hvrvtheken,
oder sonst tüchtige Versicherung ausgelft' lleu werde. S . I ss.
1.VI ) OVILI <1e ssactü tutorum 3 gugiliis non ^ vÄSscaucio,
Kal . 1704 . und meine lVIiscellane -r ca^>. III.

.. II.

' Zuweilen wird aus politischen Ursachen gewissen Per¬
sonen untersagt j sich nach Wechselrecht verbindlich zu

.machen , oder wenigstens deren Wechselfähigkeit aufge¬
wisse Weife eingeschränkt n) .

» ) S . das Allgein . Ländr . ,für die Preußischen Staaten , Th.
I . S . Z57 . und Thcsi . 2 .' S . 480 . u . ft — Tie im Jahr
1782' auf dem Reichstage zu Pohlen wegen der Wechsel ge¬
machte Kcmsii'rutmn verorbnete , dass künftig die Großen und
der Adel auch sogar an Kaufieute und Banquicrs kein Wech¬
sel mehr geben , diejenigen aber , welche dergleichen noch
ln Händen hätten , solche binnen ir . Wochen vor Gerichte
produciren und etnschretben lassen sollten.

n.
Daß an denjenigen Orlen , wo die Hazard - Spiele

verboten sind , auch keine Wechselbriefe darüber ausge¬
stellt werden können , ist leicht zu erachten . Daftrne aber
weder aus dem Wechsel , daß eine Spielschuld dabei
zum Grunde liege , zu ersehen , noch der Gläubiger
dessen geständig ist , so muß der Aussteller zwar Zah¬
lung leisten , jedoch steht ihm frei , diese Ausflucht iu
der Widerklage oder besonders anszusühren
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») l Eben dieses besagt bas Churs . Manb . wegen der Hazarb-
Spiele von 22 . Dec . i ^6ü - § . 4 . u . f. Uebrigens verstehet
sich von selbst , daß derjenige, welcher vor eine ungültige Spiel-
schuld sich verbürget ebencrmaaße nicht gehalten sei . D«
E . Strubens . N . B . Th . V . no . 9 . ig.

Endlich ist hier noch zu bemerken , daß , obwohl
diejenigen Personen , welchen Wechselbrlefe von sich , zu
stellen verboten , solche durch eine bköße Entsagung die¬
ses besonder » Rechts nicht gültig machen können , sel¬
bigen doch keinesweges verwehrt ist , sich zum bürger¬
lichen Gehorsam zu verbinden , oder die Zahlung sul,
xoenu earceris anzugeloben a ) , sintemal die Verschrei¬
bung zum bürgerlichen Gehorsam von der Wechselver«
bindlichkeit in mehr als einer Betrachtung unterschie¬
den ist d ) .

a)  Das GegeNtheil hat zwar neuerlich I . C . v . Öuistorp ka
d . Beitr . ? . IV . p . IZZ . Leshalber behaupten wollen , weil
das Vormals im Deutschland üblich gewesene Einlager durch
die Rcichsgefttze ( außer Hollstein) ausgehoben worben . Da aber
zwischen dem sogenannten Einlagen und dem bürgerlichen Ge¬
horsam ein großer Unterschied ist , so scheint der ange «ogene
Grund wobl ntchi. hinreichend zu scyn . In Chursachsen ist das
Einlagen durch die 22 . Const . 1^ II verboten , die Verbin¬
dung zum persönlichen Arrest oder G dorlam aber , durch
die vorgehende rr . Const . nachgelassen worden.

b ) S . D . I . stk äisssikntin kt conusnikatin iN'
ter oblig ^llonkm . Lo . ^ rekrss st litteras cambiLikk , ( k'rk.
17Z1 LH78 LLL tch- p . 292 . ) 6 . IV . sts Is-
rninn stsoitriee kx Pncto ast euiceres vbUg -rtL, ( I .ips . 1728 ) ! .
0 , O . KI6LIV8 stk conuvnstone obliAutioni ? äebitoris erst
carcsrkin in oau8n stkbitl 6oett . 1778 - und I - G - Siegel
in dein F . W . G . S - 2Z.
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